
„Wie bekannt, wird in der sozialistischen Gesell
schaft die Leitung auf der Grundlage des Prinzips 
des demokratischen Zentralismus aufgebaut, das 
in den verschiedenen Etappen, in Abhängigkeit 
von den konkreten Bedingungen, in den verschie
denen Organisationsformen verkörpert wird.“7

Die straffe zentrale Leitung und die breite Heran
ziehung der Werktätigen finden auch in der Arbeits
weise der Staatsanwaltschaft, der Justizverwaltung 
und, unbeschadet der Unabhängigkeit der Richter, der 
Gerichte Anwendung. Wir erkennen dabei, daß sich 
die Forderung nach der neuen Arbeitsweise der Justiz
organe oft mit dem Kampf um die Parteilichkeit der 
Rechtsanwendung und Rechtsprechung verbindet. Dar
über hinaus gehört zur Veränderung des Arbeitsstils 
auch der Justizorgane im Sinne des demokratischen 
Zentralismus vor allem die Höherentwicklung der poli
tischen Massenarbeit — eine Aufgabe, die unter Ver
wertung der Erfahrungen der Schöffenwahl eine breite 
Aussprache und gemeinsame Auswertung aller Er
fahrungen verlangt. Mit der breiten Heranziehung der 
Schöffen zur Tätigkeit der Gerichte hat das Prinzip 
des demokratischen Zentralismus bereits einen wich
tigen Ausdruck in der Tätigkeit und Organisation der 
Gerichte gefunden; die Durchführung der Wahl der 
Richter wird ein weiterer, sehr wichtiger Ausdruck 
der Durchsetzung dieses Prinzips sein. Von besonderer 
Bedeutung ist auch die Beziehung der Justizorgane 
zu den örtlichen Volksvertretungen, wie sie vor allem 
auf dem 33. Plenum als eine Garantie der sozialisti
schen Gesetzlichkeit hervorgehoben wird. Die Formen, 
in denen sich der demokratische Zentralismus in den 
Justizorganen durchsetzt, sind in keiner Weise abge
schlossen und endgültig, und wir müssen aufmerksam 
darauf achten, welche neuen Formen sich in der wei
teren Entwicklung zeigen.

Das Prinzip des demokratischen Zentralismus ver
bindet die Justizorgane mit allen Teilen des Staats
apparates, besonders eng mit den örtlichen Organen 
der Staatsmacht. Damit wird die Isolierung der Justiz, 
die Betrachtung der Justizorgane als etwas Besonderes, 
immer mehr überwunden, wie sich dies ja auch gerade 
bei der Schöffenwahl zeigte. Es entstehen Brücken der 
Zusammenarbeit. Daraus ergibt sich aber auch eine 
große, gemeinsame Verantwortung. Es ist richtig, daß 
die guten Erfahrungen und die gute Arbeitsweise von 
einem Organ zum anderen ausstrahlen. Aber auch 
Fehler, vor allen Dingen falsche ideologische Auffas
sungen, können sich übertragen, wenn nicht stets wie
der die Frage der gemeinsamen Arbeit um den Auf
bau des Sozialismus gestellt wird.

Die Prinzipien der sozialistischen Gesetzlichkeit und 
des demokratischen Zentralismus bilden die Pfeiler 
der Brücke, die die Arbeit der Justizorgane vom 
IV. Parteitag über die 3. Parteikonferenz zum V. Par
teitag führt. Ohne der Arbeiter-und-Bauern-Macht er
gebene Kader konnten und können sie nicht durch
gesetzt werden. Wir können mit Genugtuung fest
stellen, daß der Anteil der Richter und Staatsanwälte, 
die der Arbeiterklasse entstammen, sich ständig er
höht hat und jetzt rund 80* Prozent beträgt. Eine große 
Zahl von Richtern und Staatsanwälten hat jetzt ihr 
Fernstudium abgeschlossen. Wir erkennen die große 
Leistung, die diese Justizfunktionäre mit dem erfolg
reichen Abschluß des Studiums neben ihrer umfang-
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reichen Arbeit vollbracht haben, voll an. Wir waren 
auch stolz, als Genosse Walter Ulbricht auf einer Par
teiaktivtagung des zentralen Staatsapparates im Jahre 
1957 hervorhob, daß besonders in der Justiz die Ent
wicklung der Kader durch die breite Durchführung 
des Fernstudiums sehr gefördert wird8. Wir wissen 
aber, im besonderen nach der Babelsberger Konferenz, 
daß vom Fernstudium auch Einflüsse formaljuristischen 
Denkens auf die Arbeiterkader ausgegangen sind. Alle 
Absolventen werden ihre Kenntnisse aus dem Studium 
an ihren Erfahrungen aus der politischen Praxis stän
dig überprüfen müssen; sie müssen den dialektischen 
und historischen Materialismus so studieren, daß seine 
Anwendung zu ihrer ständigen Arbeitsmethode wird.

Dieser ständigen Kontrolle der eigenen Arbeit muß 
— das haben die Überprüfungen der Brigade ergeben — 
viel stärker als bisher die Arbeit der Parteiorganisa
tionen gerade auch bei den Justizorganen der Kreise 
dienen. Von hier aus müssen die Impulse zu den 
Dienstbesprechungen der Gerichte und Staatsanwalt
schaften ausgehen. Die Dienstbesprechungen, die Stütz
punktbesprechungen, die Direktoren- und Staatsan
waltstagungen in den Bezirken und auch die Arbeits
tagungen der Bezirksfunktionäre bei den zentralen 
Justizorganen müssen in noch viel stärkerem Maße zu 
kämpferischen Auseinandersetzungen werden. Sie müs
sen ergänzt werden durch Veranstaltungen und Lehr
gänge, die die historische Entwicklung bewußt.machen 
und vor allen Dingen auch die gegenwärtige Aufgabe 
der Richter und Staatsanwälte im Rahmen der Dia
lektik unserer Entwicklung erklären.

In seinen Ausführungen auf der Parteiaktivtagung 
in Neubrandenburg, die die Tätigkeit der Brigade in 
diesem Bezirk abschloß, traf Genosse Kern die Fest
stellung, daß man noch weit entfernt sei von einem 
sozialistischen Gericht. Diese Feststellung, die in Neu
brandenburg ausgesprochen wurde, erscheint vielleicht 
manchem zu hart, und er möchte sie auf Neubranden
burg beschränken. Nehmen wir sie, wie sie gesprochen 
wurde, und messen wir, jeder an seiner Stelle — in 
seinem Gericht, in seiner Staatsanwaltschaft — unsere 
eigene Arbeit: Was ist an ihr schon sozialistisch, was 
ist noch nicht sozialistisch? Jeder messe ehrlich und 
stelle ohne Beschönigung fest, wie sich die Waage neigt. 
In jener Feststellung des Genossen Kern liegt eine 
aufrüttelnde Warnung: Die Justizorgane und die Ge
nossen in - der Justiz dürfen keinen Tempoverlust zu
lassen. Noch sind wir beim A u f b a u  des Sozialismus; 
aber das Tempo, in dem wir bauen, beschleunigt sich. 
Das beweisen die großen Taten auf allen Gebieten 
der Produktion, die zu Ehren des V. Parteitages voll
bracht werden. Es geht nicht nur darum, daß die 
Justiz nicht den Stein bilden darf, der als letzter in 
das stolze Gebäude des Sozialismus eingefügt wird, 
sondern die Justizorgane haben ja die Aufgabe, Instru
ment, vorwärtstreibende Kraft beim Aufbau des 
Sozialismus zu sein.

Der V. Parteitag wird allen Mitarbeitern der Justiz 
die Impulse geben und die Wege zeigen, wie sie ihre 
Aufgaben beim Aufbau des Sozialismus in Ehren er
füllen werden. Sie sind bereit, die Lehren, die die 
Partei der Arbeiterklasse ihnen vermittelt, verantwor
tungsvoll, begeistert und in enger Verbundenheit mit 
der Arbeiterklasse in die Tat umzusetzen.
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